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1 Einleitung 
 

Im Zuge der kulturellen Entwicklung des Menschen hat es zwangsläufig perma-

nente Anpassungen an die natürlichen Umgebungsbedingungen gegeben. Ins-

besondere die Umwelteinflüsse wirkten sich auf die damit verbundenen Bautätig-

keiten mehr oder weniger stark aus. Diese Entwicklung ist auch nach Tausenden 

von Jahren noch nicht abgeschlossen. Auch der offensichtliche Drang des Men-

schen nach „immer mehr“ und „immer größer“ beeinflusste bereits vor vielen 

Jahrhunderten entscheidend die Bautätigkeit und die damit entstandenen Bau-

ten, seien es Häuser zum Wohnen oder Arbeiten, Paläste für Pharaonen und 

Könige, Tempelanlagen oder Kirchen, aber auch die notwendigen Infrastruktur-

maßnahmen wie z. B. Brücken zur Überwindung von Flüssen und Schluchten 

oder Aquädukte zur Wasserversorgung wie im alten Rom. 

 

Heute beeinflussen in hohem Maße neben der explosionsartig zunehmenden 

Weltbevölkerung und den damit verbundenen Klimaveränderungen auch die glo-

balen Wirtschaftsbeziehungen mit dem dadurch ausgelösten freien Wettbewerb 

zunehmend unser Handeln in Gesellschaft und Politik. Es findet eine globale 

Umverteilung des Geldverkehrs statt, der sich indirekt auch auf die Bautätigkeit 

hierzulande auswirkt. Die rasante technische Entwicklung mit der Einführung 

neuer Baustoffe und Bauweisen ermöglicht inzwischen spektakuläre Bauwerke, 

die noch vor dreißig Jahren undenkbar gewesen wären. Beispielhaft hierfür seien 

genannt das „Viaduc de Millau“ und der Wolkenkratzer „Burj Dubai“. Die am 19. 

Dezember 2004 eröffnete Millau-Brücke ist eine der längsten Multischrägseilbrü-

cken und die zur Zeit höchste Autobahnbrücke der Welt1 in der Nähe der süd-

französischen Stadt Millau, die auch der Namensgeber für diese Brücke ist. Das 

momentan höchste Hochhaus der Welt, der Burj Dubai (arabisch für „Turm von 

Dubai“) entsteht z. Z. in Dubai, dessen Gesamthöhe mit 818 Metern und 189 

Stockwerken angegeben wird2, die Fertigstellung ist für 2009 geplant. 

 

                                                 
1 http://www.bernd-nebel.de/bruecken/3_bedeutend/millau/millau.html  (16.05.2008) 
2 http://de.wikipedia.org/wiki/Burj_Dubai  (16.05.2008) 
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Bis es zu solchen auch aus heutiger Sicht oftmals noch spektakulären Bauwer-

ken kam, mussten jedoch vielfältige Entwicklungsstufen durchschritten werden. 

Neben der Bautechnik, die dabei zum Einsatz kam, wurden auch die rechtlichen 

Rahmenbedingungen stetig an die gesellschaftlichen Veränderungen angepasst. 

Wo Platz keine Rolle spielt und es nur wenige Menschen gibt, spielen rechtliche 

Rahmenbedingungen bezüglich des Bauens keine oder nur eine untergeordnete 

Rolle. Anders sieht es bereits aus, wenn die Einwohnerdichte zunimmt und die 

Häuser enger beisammen stehen oder gar direkt aneinander grenzen, wie dies 

bereits im Römischen Reich und in vielen Städten des Mittelalters der Fall war. 

Die Bautätigkeit des Einzelnen beeinflusst direkt oder indirekt auch die Nachbarn, 

wobei in früheren Jahrhunderten in erster Linie das Problem des fehlenden 

Brandschutzes bei Verwendung von brennbaren Baustoffen (Holz, Stroh) eine 

bedeutende Rolle spielte. Rüther3 weist in seiner Dissertation nach, dass die frü-

hesten heute noch erhaltenen Brandwände in Gulfhäusern4 aus der zweiten Hälf-

te des 17. Jahrhunderts stammen. Diese Brandwände stellen danach die wich-

tigste Wand im Inneren eines Gulfhauses dar, die haushoch bis in den First des 

Daches geführt wurde und den Wohnbereich vom Wirtschaftsbereich abtrennte, 

was auch zu einer baulichen Trennung dieser beiden Bereiche führte. Obligato-

risch waren diese Brandwände jedoch nicht, sodass von einer baurechtlichen 

Forderung im heutigen Sinne noch nicht gesprochen werden kann. 

 

Nachfolgend soll ein kurzer Überblick über die bautechnische Entwicklung und 

die damit verbundenen rechtlichen Einflüsse gegeben werden. Von Bauordnun-

gen im heutigen Sinne kann dabei jedoch nicht gesprochen werden, vielmehr 

handelte es sich überwiegend um „vorübergehende Festlegungen von Gesell-

schaftsnormen“, die stark durch zeitgeistige religiöse Weltanschauungen geprägt 

waren. 

                                                 
3 Rüther, Wolfgang: Hausbau zwischen Landes- und Wirtschaftsgeschichte. Die Bauernhäuser der 

Krummhörn vom 16. bis zum 20. Jahrhundert; Inaugural-Dissertation an der Westfälischen Wil-
helms-Universität zu Münster (Westfalen) 1999 

4 eine junge Bauernhausform als Fachwerkhaus in Ständerbauweise, die erst im 16. und 17. Jahr-
hundert in Norddeutschland und Holland aufkam, http://de.wikipedia.org/wiki/Gulfhaus 
(17.05.2008) 
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2 Geschichtliche Entwicklung 

2.1 Von der Steinzeit bis zum ersten Bau 
 

Die Ursprünge des Menschen liegen in Afrika, wie entsprechende Forschungen 

und zahlreiche populärwissenschaftliche Veröffentlichungen5 belegen. In kälteren 

Regionen nutzte der Urmensch Höhlen, um so Schutz vor Wind, Kälte, Regen 

und Schnee zu finden. Höhlen sind das Symbol für die Wohnform der Steinzeit. 

Genutzt wurden jedoch nicht die kalten, feuchten und dunklen Tiefen solcher 

natürlich entstandenen Höhlen, vielmehr wurden die Eingangsbereiche mithilfe 

von Fellen zur Wohnstatt hergerichtet. Ob die Urmenschen auch Hütten oder 

zeltähnliche Behausungen nutzten, ist aufgrund fehlender Funde nicht nachweis-

bar. Die Steinzeit, die als längster Zeitabschnitt der Menschheitsgeschichte gilt, 

begann vor etwa 2,5 Millionen Jahren, als der affenähnliche Urmensch erstmals 

Steinsplitter als Werkzeug benutzte, um damit das Fleisch von gefundenen Ka-

davern und deren Knochen abzutrennen. Die Steinzeit endete in Europa erst mit 

der Herstellung von Werkzeugen aus Bronze vor etwa 4200 Jahren. Vergleicht 

man die Historie der Menschwerdung mit einem vollen Jahr, so hätte die Stein-

zeit mehr als 364 Tage gedauert. Im Vergleich dazu dauert der Zeitraum von 

etwas mehr als 4000 Jahren lediglich 15 Stunden. Die Steinzeit wird unterteilt in 

 Paläolithikum (Altsteinszeit), 2,5 Millionen Jahre bis 9000 v. Chr. 

 Neolithikum (Jungsteinzeit), 9000 v. Chr. bis 2200 v. Chr. 

Diese lange Epoche der menschlichen Entwicklung wird von der Altertumsfor-

schung in noch weitere Entwicklungsstufen unterteilt. Eine entsprechende Auflis-

tung ist in Anhang 1 wiedergegeben. 

 

Der erste Bau auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands in Form einer einfa-

chen Behausung entstand vor etwa 400 000 Jahren,5 wie entsprechende Funde 

in Bilzingsleben (Thüringen) vermuten lassen. Das Tragwerk bestand aus Ästen 

und Zweigen, welches mit Gras abgedeckt wurde. Die ersten Holzhäuser im heu-

                                                 
5 GEO kompakt Nr. 13: Die Steinzeit, (Verlag Gruner + Jahr, Hamburg) 2007 
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tigen Mitteleuropa entstanden wohl um 5500 v. Chr. und damit etwa 3500 Jahre 

später als im Vorderen Orient. Zum Ende der Steinzeit entstanden an den Ufern 

der Alpenseen erste Pfahlbauten, die im sumpfigen Gelände nicht absinken 

konnten und die Bewohner somit vor Überflutungen schützten. Diese Bauten 

können somit als erste Gebäude angesehen werden, bei denen eine bestimmte 

Bauart Voraussetzung war für eine gewisse Dauerhaftigkeit und damit auch Bau-

qualität. Die Ausführung richtete sich allerdings nur nach den menschlichen Be-

dürfnissen an die Bauhausung, baurechtliche Belange spielten noch keine Rolle. 

 

2.2 Antike 

 

Der Beginn der europäischen Antike wird von der Geschichtswissenschaft auf 

etwa das 8. Jahrhundert v. Chr. festgelegt. Diese Epoche endet im 5. Jahrhun-

dert n. Chr. mit dem Übergang zum Mittelalter, wobei eine „genaue“ Festlegung 

im Sinne der Nennung einer Jahreszahl nicht möglich ist.6 Andere Quellen bezie-

hen auch die Zeit von etwa 1900 – 1100 v. Chr. in die Zeit der Antike mit ein. In 

diesen Zeitraum fallen neben der minoischen und der mykenischen Kultur auch 

die so genannten „dunklen Jahrhunderte“7, die auf etwa 1200 – 750 v. Chr. fest-

gelegt sind.6 In der Antike entstanden die ersten Hochkulturen in Mesopotamien 

(Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris), welches sich über Teile der heuti-

gen Türkei (Anatolien), Syrien und Irak erstreckte. Diese Kulturepoche brachte 

nicht nur bedeutende Bauwerke, sondern auch erste Gesetze hervor, wobei der 

„Codex Hammurabi“ das bedeutendste und am besten erhaltene Werk darstellt. 

Doch auch in der Bibel finden sich bereits Regelungen, die man im weitesten 

Sinne als Gesetze ansehen kann. Die griechische Antike brachte bedeutende 

Philosophen wie z. B. Sokrates (469 – 399 v. Chr.)8, Platon (427 – 347 v. Chr.)9 

und Aristoteles (384 – 322 v. Chr.)10 hervor, die meist zugleich herausragende 

Naturbeobachter und daraus folgend Naturwissenschaftler waren. In diesem Zu-

                                                 
6 http://de.wikipedia.org/wiki/Antike   (16.05.2008) 
7 „ Dunkle Jahrhunderte Dunkle Zeitalter

“  http://de.wikipedia.org/wiki/Dunkle_Jahrhunderte  (16.05.2008) 
8 http://de.wikipedia.org/wiki/Sokrates   (16.05.2008) 
9 http://de.wikipedia.org/wiki/Platon   (16.05.2008) 
10 http://de.wikipedia.org/wiki/Aristoteles   (16.05.2008) 
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sammenhang nicht unerwähnt bleiben darf Archimedes (um 287 – 212 v. Chr.), 

der nicht nur ein bedeutender Baumeister war, sondern auch der Erfinder von 

Kriegswaffen, aber auch der heute noch bekannten „Archimedischen Schraube“, 

einem Wasserhebegerät genialer Bauart, welches sich zur Bewässerung der 

flachen Ebenen Ägyptens eignete, wo Wasser meist nur über eine geringe Höhe 

in einen Kanal geleitet werden musste.11 In der langen Epoche der Antike gab es 

noch zahlreiche weitere bedeutende Baumeister, auf die jedoch im Rahmen die-

ser Ausarbeitung nicht weiter eingegangen werden kann. 

 

2.2.1 Codex Hammurabi 
 

 
Abbildung 1: Auszug aus dem Codex Hammurabi12 

 

Der Codex Hammurabi gilt als einer der ältesten überlieferten schriftlichen Ge-

setzestexte, in dem sich z. B. neben Regelungen den Geldverkehr betreffend 

auch baurechtlich relevante Vorgaben finden. Der Codex Hammurabi ist das in 

die Geschichte eingegangene bedeutendste Gesetzbuch des Orients, zurückge-

führt auf den babylonischen König Hammurabi, der um 1729-1686 v. Chr. lebte.13 

Damit sind die dort enthaltenen Gesetzestexte etwa 400 Jahre älter als die Zehn 

Gebote Moses. Der wohl am häufigsten zitierte und in Bezug auf das Bauwesen 

relevante Text lautet12 (Abbildung 1): 

                                                 
11 Kaiser, Walter / König, Wolfgang: Geschichte des Ingenieurs, (Hanser-Verlag München Wien) 

2006 
12 Die Bautechnik, (Verlag Ernst & Sohn) 1/1966, S. 1 

13 http://de.wikipedia.org/wiki/Codex_Hammurapi  (17.05.2008) 
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Die Bautätigkeit jener Zeit war geprägt durch das Können und die Erfahrungen 

des jeweiligen Baumeisters. Wandte dieser eine neue, nicht erprobte Bauweise 

an oder sparte er an entscheidender Stelle Material ein, kam es offensichtlich hin 

und wieder zu deutlichen Baumängeln, die bis hin zum Einsturz des Hauses führ-

ten. Der Baumeister musste auf der einen Seite für entstandene Schäden auf-

kommen, auf der anderen Seite haftete er mit seinem Leben, wenn der Bauherr 

durch einen Einsturz selbst ums Leben kam. Doch er musste dann nicht nur mit 

seinem eigenen Leben bezahlen, sondern zuvor das eingestürzte Haus neu er-

richten und auch noch für den beschädigten Hausrat haften, d. h. diesen erset-

zen. In dem Fall, dass ein Sklave des Besitzers durch einen Einsturz ums Leben 

kam, musste ein Sklave des Baumeisters sterben, was belegt, dass die Men-

schen jener Zeit je nach persönlichem Status unterschiedlich behandelt wurden. 

Diese rechtliche Ungleichbehandlung dauert zumindest in einigen Staaten dieser 

Erde noch bis heute an. 

 

Ob das Werk Hammurabis in der täglichen Rechtspraxis auch nach seinem Tod 

noch weiter angewandt wurde, ist unter Historikern nach wie vor umstritten. Man-

che Historiker vermuteten, dass die einzelnen Paragrafen eigentlich der täglichen 

Rechtspraxis entstammten, andere betrachteten den Codex Hammurabi als ein 

eher theoretisches Werk, das keinen Einzug in die Praxis hatte.13 



Wenn Sie den gesamten Inhalt dieses Buches lesen möchten,
können Sie dieses direkt beim Ing.-Büro LKG bestellen (nur solange 
Vorrat reicht). Der Preis beträgt je Exemplar 

                            34,95 € incl. MwSt. und Versand

Die Bestellung können Sie per E-Mail, per Brief oder per Fax 
aufgeben.



Wilfried Kunze Über den Einfluss des Bauordnungsrechts auf die Bauqualität 

4BZusammenfassung und Ausblick 

- 206 - 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Seit den frühesten Anfängen des Bauens wird mal mehr, mal weniger stark ge-

pfuscht. Dies wird allgemein auch als „Pfusch am Bau“ bezeichnet. Der Umfang 

der damit verbundenen volkswirtschaftlichen Folgekosten hängt wesentlich da-

von ab, wie intensiv die Planungen, aber auch die Umsetzung während der Bau-

phase durch unabhängige, sachverständige Dritte kontrolliert und ggf. auch sank-

tioniert werden. Bereits im Altertum entstanden daher Regelungen, festgehalten 

im Codex Hammurabi (Kapitel 2.2.1), wie die Folgen von Pfusch am Bau zu ahn-

den sind. Im Mittelalter schließlich wurden die Qualitätsstandards wesentlich 

durch Zünfte (Kapitel 2.3.1) und die von diesen erlassenen Zunftordnungen be-

einflusst. Die damit verbundenen teils monopolartigen Strukturen verhinderten 

über lange Zeit, dass nicht der Zunft angehörende Dritte innerhalb des Zunftbe-

zirks schlechte Waren oder Handwerksleistungen anbieten konnten. Die Zünfte 

sind dabei als die Vorläufer der heutigen Innungen und Kammern anzusehen, die 

in einigen Bereichen immer noch ausgeprägte Privilegien genießen. Die Pflicht-

mitgliedschaft 361 der Gewerbetreibenden in einer Handwerkskammer oder einer 

Industrie- und Handelskammer ist eine dieser Privilegien, zumal sie mit der Zah-

lung von Beiträgen verbunden ist. 

 

Im Sachsenspiegel, das bedeutendste Gesetzeswerk des Mittelalters und in Tei-

len bis in die heutige Zeit nachwirkend, finden sich u. a. erste Regelungen den 

Bau betreffend. Mit Beginn der Neuzeit setzte eine Liberalisierung ein, die sich 

auch auf das Baugeschehen auswirkte. Bedingt durch die Kleinstaaterei des 18. 

und insbesondere des 19. Jahrhunderts entstanden zahlreiche lokale Bauord-

nungen mit vielfach unterschiedlichen Regelungen. Auch zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts gelang es nicht, diese divergierenden Bauordnungen zu vereinheit-

lichen. Parallel mit der Erfindung und Entwicklung neuer Baustoffe und Bauwei-

sen, hier insbesondere des Eisenbetons im ausgehenden 19. Jh., wuchsen die 

                                                 
361 HandwO, § 18: „  

“ 
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Anforderungen an die technischen Beamten in den Baubehörden, die den neuen 

Berechnungs- und Bemessungsverfahren oftmals nicht mehr gewachsen waren. 

Aus diesem Grunde wurde 1926 in Preußen die Institution des „

“ ins Leben gerufen. Diesen im staatlichen Auftrag tätigen Prüfingenieuren 

wurde die Prüfung von bautechnischen Nachweisen übertragen, ebenso die  

Überwachung der Ausführung. Allerdings waren die entsprechenden Regelungen 

zu dieser Zeit ebenfalls nicht einheitlich. Dieser Missstand wurde 1942 trotz der 

Kriegswirren durch einen entsprechenden Erlass des Reichsarbeitsministers be-

seitigt. 

 

Nach dem 2. Weltkrieg formierten sich die Länder neu, sie wurden Bundesstaa-

ten der Bundesrepublik Deutschland. Allerdings gelang es auch hier nicht, eine 

bundesweit einheitliche Bauordnung durchzusetzen. Im so genannten „

“ des Bundesverfassungsgerichts von 1954 vertrat das höchste 

deutsche Gericht die Auffassung, dass das Bauordnungsrecht in den Zuständig-

keitsbereich der Bundesländer fällt. Damit wurde für lange Zeit eine weitere 

Chance vertan, das Bauordnungsrecht deutschlandweit vollständig zu vereinheit-

lichen. In der „ “ vom 21.01.1955 hat der Bund auf 

seine Gesetzgebungskompetenz im Bereich des Wohnungsbaus unter der Vor-

aussetzung verzichtet, dass die Bundesländer das Bauordnungsrecht einheitlich 

regeln. Diese Vereinbarung war die Grundlage für die Ausarbeitung einer Mus-

terbauordnung, die erstmals 1960 erschien. Mit der zwischenzeitlich mehrfach 

überarbeiteten Musterbauordnung wurde versucht, eine Vereinheitlichung der 

länderspezifischen Bauordnungen zu erreichen, allerdings zunehmend erfolglo-

ser. Die Institution des Prüfingenieurs, zwischenzeitlich als „Prüfingenieur für 

Baustatik“ bezeichnet, war jedoch in allen Bundesländern erhalten geblieben und 

vergleichsweise einheitlich geregelt. Nur besonders qualifizierte Bauingenieure 

können danach als Prüfingenieure tätig werden, wobei ein strenges Anerken-

nungsverfahren durchlaufen werden muss. Prüfingenieure fungieren nach ihrer 

Anerkennung als beliehene Unternehmer und sind in hoheitlichem Auftrag tätig, 

wodurch eine fachliche und wirtschaftliche Unabhängigkeit sichergestellt ist. 

Zugleich entlasten die Prüfingenieure den Staat von hoheitlichen Aufgaben. Die-

se besondere Rechtsstellung ist neben der Erteilung einer Baugenehmigung mit 

vollständiger Konzentrationswirkung durch eine Bauaufsichtsbehörde als ein we-

sentlicher Baustein für eine deutlich verbesserte Bauqualität anzusehen. Der 

Begriff Bauqualität bezieht sich dabei nicht nur auf die technische Mangelfreiheit 
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einer baulichen Anlage, sondern auch auf die baurechtliche Mangelfreiheit. Mit 

der Erteilung einer Baugenehmigung sowie der Prüfung und Überwachung der 

Bauarbeiten durch einen Prüfingenieur konnte der Bauherr davon ausgehen, 

dass für seine Investitionen sowohl rechtliche als auch technische Sicherheit be-

stand. 

 

Diese Situation änderte sich ab dem Beginn der 90er Jahre des 20. Jahrhun-

derts, als erste Deregulierungsbestrebungen der Bundesländer einsetzten. In 

vielen Diskussionen spricht die Politik seither öffentlich u. a. von „Vereinfachung 

des Baugenehmigungsverfahrens“, von „Bürokratieabbau“ oder einer „Stärkung 

der Eigenverantwortung“. Im Baubereich (und nur hier) wird besonders der Beg-

riff „mündiger Bürger“ in nahezu ideologischer Weise gebraucht, ohne jedoch auf 

die damit verbundenen Risiken hinzuweisen. Die Bundesländer traten in einen 

immer stärkeren „Deregulierungs-Wettbewerb“ ein, der bis zum heutigen Tage 

noch nicht abgeschlossen ist. Dieser Wettbewerb führte und führt dazu, dass die 

Landesbauordnungen sich zunehmend auseinander entwickeln, die aktuelle 

Musterbauordnung aus dem Jahre 2002 hat diese Tendenz wegen ihrer vielen 

Optionen im Bereich des Verfahrensrechts eher befördert denn verringert. Neue 

Genehmigungsverfahren und Freistellungen werden entwickelt, zusätzlich wer-

den Privatsachverständige kreiert, die Aufgaben der Prüfingenieure übernehmen 

(sollen), allerdings im privaten Auftrag durch den Bauherrn. Nicht nur Baufachleu-

te und Prüfingenieure beklagen diese Entwicklung, sondern auch Verwaltungs-

richter, die gar von einer „ “ sprechen. 

 

Diese Entwicklung geht einher mit einer Verlagerung der Verantwortlichkeiten auf 

den Bauherrn und die übrigen am Bau Beteiligten. Fehlende Kontrollen werden 

durch Bescheinigungen ersetzt, die in der Realität nur zu einer „Papierqualität“ 

führen. Die Folgen einer solchen Entwicklung können am Beispiel Norwegens 

abgelesen werden, wo die Bauschäden nach einer tief greifenden Deregulierung 

des Baurechts, einhergehend mit der faktischen Abschaffung der Bauaufsicht 

und dem nahezu vollständigen Abbau von Baukontrollen, erheblich zugenommen 

haben. Die Baukontrollen werden auf die „ “, 

neu eingeführte QM-Systeme belegen lediglich, „

.“ In Deutschland wird dieser Weg in zahlreichen Bundesländern als gangbar 
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erachtet, allerdings ohne dabei das komplexe Baunebenrecht zu vereinfachen. 

Von der Politik werden zudem die volkswirtschaftlichen Folgekosten ignoriert. 

 

Eine grundlegende Reform des gesamten Bauordnungs- und Baunebenrechts ist 

unabdingbar. Zukünftig wird es aus volkswirtschaftlicher Sicht erforderlich sein, 

dass eine deutschlandweit einheitliche Bundesbauordnung erlassen wird, was 

bedeutet, dass das Grundgesetz (Art. 72 Abs. 2 GG) soweit geändert werden 

muss, dass dem Bund die alleinige Gesetzgebungskompetenz für das gesamte 

Bauordnungsrecht zusteht. Dies ist zwangsläufig mit einer Föderalismusreform 

verbunden, die diesen Namen auch wirklich verdient und die dazu führen muss, 

der bis dato immer noch akzeptierten Gesetzgebungskompetenz der Bundeslän-

der im Bereich des Bauordnungsrechts einen Riegel vorzuschieben.  

 

Bei allen zukünftigen Gesetzgebungsverfahren im Bereich des Baurechts und 

des Bauordnungsrechts müssen insbesondere das grundgesetzlich zugesicherte 

Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 GG) und das Eigentums-

recht (Art. 14 GG) konsequent beachtet werden, wohl wissend um die Komplexi-

tät dieses Vorhabens. Erteilte Baugenehmigungen müssen daher volle Konzent-

rationswirkung entfalten, um dem Bauherrn Rechtssicherheit für erteilte Erlaub-

nisse zu verschaffen. Das Vier-Augen-Prinzip muss wieder grundsätzlicher Be-

standteil aller Baugenehmigungsverfahren werden; zudem kann dieses Prinzip 

nur durch einen beliehenen Unternehmer gewährleistet werden, der unabhängig 

vom Bauherrn in hoheitlichem Auftrag tätig wird. 

 

Sowohl Befürworter als auch Kritiker der politisch propagierten Deregulierung im 

Bauordnungsrecht müssen die volkswirtschaftlichen Folgen und Konsequenzen 

bei der weiteren Entscheidungsfindung in ihren Überlegungen berücksichtigen. 

Alles Streben nach Veränderung sollte und muss ein Bestreben nach Verbesse-

rung sein, und nichts ist billiger, als aus den Fehlern anderer zu lernen (Beispiel 

Norwegen, Kapitel 3.8). Das Prinzip der Schadensvorbeugung muss Vorrang 

erhalten vor der nachträglichen Fehlerbeseitigung. Belegt ist, dass die „rechtliche 

und technische Nachbehandlung“ von Bauschäden volkswirtschaftlich teurer ist 

als alle präventiven Maßnahmen, die der Fehlervermeidung dienen. 
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Aristoteles hat es in seinem berühmtesten Satz der Metaphysik wie folgt formu-

liert: „ “ - „

.“ 362 Wenn die Politik diese beinahe 2500 Jahre alte Weisheit ei-

nes überragenden griechischen Philosophen und Universalgelehrten beherzigt, 

steht einer positiven gesellschaftlichen Weiterentwicklung nichts mehr im Wege. 

Dies setzt aber voraus, dass die Fachleute, seien es die große Gruppe der Pla-

ner, die Prüfingenieure, die Sachverständigen und nicht zuletzt die Richter und 

Verwaltungsrichter, die sich tagtäglich mit den Problemen des Baurechts und den 

Baumängeln beschäftigen müssen, die Forderungen an die Politik in geeigneter 

Weise artikulieren. Denn nur wer sich angemessen bemerkbar macht, wird auch 

wahrgenommen. Goethe hat dies wie folgt formuliert: 

 

„

.“ 363 

 

Stiglat bringt es im Kontext mit dem Inhalt dieser Ausarbeitung mit einem Zitat 

des Ingenieurs Czech aus dem Jahre 1911 auf den Punkt: 

 

„

“ 364 

 

 

 

                                                 
362 Friedmann, Jan: Loyaler Außenseiter; Spiegel Spezial Geschichte, Nr. 2/29.04.2008 
363 Goethe, Johann Wolfgang von: Maximen und Reflexionen. Duden - Zitate und Aussprüche, 

(Dudenverlag, Mannheim  Leipzig  Wien  Zürich) 1993 
364 Stiglat, Klaus: Konstruktionskritik? Beton- und Stahlbetonbau 88 (1993), Heft 3 
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